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aus, welche theils die Geburt, theils 
die Aemter dazu rufen. Ein Pair ist m 
England derjenige, dem die Standschaft 
im Oberhause zukommt. Die geistlichen 
Lords sind die zwey Erzbischöfe und 25 
Bischöfe von England. Die weltliche» 
Lords sind der hohe Adel, deren Anzahl

Fortsetzung der Kenntniß des Englischen 
Parlaments.

^^as jetzige Parlament bestehet in der 

größten Versammlung der Königreiche 
England und Schottland, diese Versamm
lung macht der König und die 3 Reichs-  , 
stände aus, nehmlich die geistlichen man ohngefehr auf 178 Personen bevech- 
Lords die weltlichen Lords und die Ge- net, und endlich sind noch seit der Vers 
meinen. Das Oberhaus welches auch ringerung Schottlands mit England- 16 
die Kammer der Lords oder Pairs ge- schottische Lords dem Oberhause beyge- 
nannt wird, macht diejenigen Stände fügt. Ein jeder englischer Lord, der da- 

Haupt



Haupt feiner Familie, majorenn oder 21 
Jahr alt ist, hat kraft seiner Geburt, 
Sitz und Stimme im Oberhause.

Das Unterhaus bestehet aus den De- 
putirten der Ritterschaft, oder des ge
ringern Adels der Städte und Markt- 
flecken einer jeden Grafschaft in England, 
die zusammen 513 Personen ausmachen, 
und aus 45 schottischen Deputirten. Be
vor das Parlament die Berathsschlagun- 
gen vornimmt, so sind alle Glieder des
selben verbunden, den Eyd der Treue, 
den Kirchem-Eyd, und den Abschwö- 
rungs-Eyd gegen den Prätendenten und 
dessen Familie abzulegen. Alle englische 
Mitglieder müssen der englischen und 
alle schottische, der Presbyterianischen 
Kirche zugethan seyn. Das Recht, ein 
Parlament zusammen zurufen, hat allein 
der König. Ohne seine Ordre, oder sei
ner abgeordneten Gegenwart kann keine 
Session gehalten werden. Ist der König 
minderjährig, so vertritt der Protektor 
regni feine Stelle, ist er aber abwesend, 
so stehet es dem Custodi regni zu. 
Mehrmals stand es auch lediglich in 
dem Willen des Königs, wenn er es 
ausschreiben oder verschieben wollte. Jczt 
aber muß es nicht länger als 3 Jahre 
nach Aufhebung des letzten Parlaments 
verschoben werden. Die Mitglieder roer# 

-den alsdann durch besondere Circular
schreiben zusammengerufen, binnen 50 
Tagen zu erscheinen. In dieser Zeit wäh
len die so der Güter wegen Stimmen 

-haben, ihre Deputirte. Alle Deputirte 
so zum Unterhause geschickt werden müs
sen Einheimische oder Naturalisirte und 
keine Geistliche seyn, das Liste Jahr 
gereicht, der englischen Kirche zugethan, 
und mit dem Hofe in keiner Verbindung 
pchen. Dem König stehet es frey den 

Ort, wo das Parlament eigentlich ge
halten werden soll, zu bestimmen, auch 
ist es noch bis hieher in den königlichen 
Pallafte zu Westmünster in London, ge
halten worden.

weftinünster hat seinen Namen von 
der Abtey, die dem heiligen Petrus ge
widmet ist und westwärts von London 
liegt, weftmünfterhall ist dasjenige stei
nerne nach gothischer Bauart aufgeführte 
alte Schloß, wo die Parlaments-Siz- 
zuygen gehalten werden. Den Saal dar
inn halt man unter denen die nicht durch 
Pfeiler unterstützt sind für den größten in 
Europa. Er ist 270 Fuß lang und 74 
breit. Dieser Saal worinn das Ober
haus zusammen kommt, ist oben und 
sehr groß und hoch. Alles -ist darinn 
sehr regelmäßig aitgeordnet. Am obern 
Ende des Saals stehet der König!. Thron, 
worauf der König bey feyerlichen Gele
genheiten in seinen Königl. Kleidern mit 
der Krone auf dem Haupte und mit al
len Königl. Insignien geschmückt, sitzt. 
Zur rechten des Throns ist ein Sitz für 
den Prinzen von Wallis, und zur lin
ken für die andern Personen der Königl. 
Familie. Hinter dem Thron sind Platze 
für die jungen Pairs, die noch keine 
Stimme im Parlament haben. Etwas 
weiter unten zur rechten Hand des Kö
nigs sind die Sitze der zwey Erzbischöfe, 
und unter diesen die Bänke der Bischöfe. 
Auf der Seite gegenüber sitzen die Pairs 
die ihren Rang vor den Barons haben. 
Der Präsident des Staatsraths und der 
geheime Siegelbewahrer haben ihren 
Platz, wenn sie Barons sind über alle 
Herzöge, Marggrafen und Grafen. Alle 
Bänke sind mit rothem Tuch überzogen. 
Gerade vor dem Throne in einiger Ent
fernung, liegen große viereckiger roth 
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überzogene Wollsäcke qneer über den 
Saal, auf diesen sitzen die hohen Rechts- 
grlehrten. Der Lord Ober-Canzler oder 
Groß-Siegelbewahrer sitzt bey dem, der 
dem Throne am nächsten ist, mit dem 
großen Siegel und Scepter neben sich. 
Er ist seiner Würde nach Sprecher im 
Odcrparlament. Auf den 2 andern Woll
säcken , die diesen parallel liegen, sitzt 
der Lord Oberrichter und der Rollenbe
wahrer ; diesen folgen die Kanzley Re
ferenten und die übrigen Richter, die 
keine Stimme haben, sondern nur war
ten, bis sie in Rechtssachen um Rath 
gefragt werden. Die Ursache warum die
se weise Herren auf Wollsäcken sitzen, 
soll zur Erinnerung seyn, wie wichtig 
der Nation die Wollmanufakturen sind, 
und in der That haben sie auch den 
Grund zu der jetzt so weit getriebenen 
Landwirthschaft gelegt. Der Sekretär 
des Königs, der bey allem was im Par
tim ent geschrieben wird, gegenwärtig 
ist, und der Sekretär des Parlaments, 
üyen hinter einem Tisch auf einer Bank. 
Die Schranken beschliessen dieses vorneh
me Kollegium. Ausserhalb demselben ste
hen die Staatsboten, die zum Verschik- 
ken und zur Arretirung vornehmer Her
ren gebraucht werden. Ihr Zeichen ist 
ein schwarzem Stock, unten und oben

mit Helfenbein, mit dem Namen des 
regierenden Königs bezeichnet. Vis an 
die Schranken-Arten auch nur die Her
ren des Unterhauses. (folgt.)

Anekdote.
Es ist bekannt, daß in uralten Zei

ten, sowohl bey denen Juden als an
dern Völkern, der Gebrauch war, daß 
sie sich von ihren Weibern selbst trenn
ten , und sie mit Ausfertigung eines Ehe
scheidungsbriefes verstossen konnten. Ein 
Römer machte diese Gewohnheit gleich
falls nach, und gab seiner Frau einen 
Scheidungsbrief, welches die Freunde 
und Anverwandten der verstossenen Frau 
erfuhren, daher sie zu ihm giengen, und 
viele Vorwürfe deßwegen machten; be
sonders einer darunter wollte ihm durch 
folgende Beweisgründe auf andere Gedan
ken bringen, sagend: Ist eure Frau 
nicht ehrlich? ist sie nicht schön? hat 
sie euch nicht schöne Kinder gezeugt? Der 
Römer, um dieses alles auf einmal zu 
widerlegen, brachte einen Schuh herbey, 
und fragte demselben: Ist dieser Schuh 
nicht schön? ist er nicht neu? ist er 
nicht gut gemacht? aber ich weiß am 
besten, wo er mich drücket.

In hiesiger Buchhandlung ist neu zu haben:
1) 6 Blatt Charten von Ungarn, Rußland und der Türkey, für diejeni

gen die sich bey dem jetzigen Kriege unterrichten wollen, von der Königk. Akade
mie herausgegeben. 8 fl. 2) Nelkenbrechers Taschenbuch eines Banquiers, 
neueste Auflage. 4 fi. 3) Der Weinmeister, i fi. 8 gr. 4) Samm
lung von Volksliedern, istes Stück, herausgegeben und gefammlet von M. E. 
Luftig. 2 gr.

Fordon, vom taten bis iZten nach Elbing.
Kropiwnicki, 2 Gefäße 55 Faß Pottasche. Obuchowski, 1 dito, mit Weizen.

Bereck Aron, 1 dito. Packleinwand. Szadurski, 1 dito. Roggen und Weizen.



Der. 
Der-

Klobukowski, i dito. dito. Blizinski, 1 dito, iz 1/2 Faß Pottasche. Derselbe 
r dito. 58 dito. dito. Derse be, 1 dito. 40 dito. dito. Derselbe, 1 dito. 71 d^to 
dito. Derselbe, 1 dito. 18 dito. dito. Derselbe, 1 dito. 23 dito. dito. * 
selbe, i dito. 16 dito. dito. Bwlrowski, 2 dito. Roggen und Weiten, 
selbe, I dito. dito. dito. 0

Nach Danzig.
Gawda, i Tracht 44 Stück Balken. Sadowski, r Gefäß Roggen, 

iipototcj3 dito. dito. Derselbe, 1 dito. dito. Mieczeccwsri, 1 dito.
, Fi- 
dito.

rvechftl-Cours. Königsberg, dm 8. May 1788.
Amsterdam 41 Tage i L. vis. - 3 08 gr.

*-— 71 — - 306 1/2 gr.
Hamburg 3 Wochen i Rthlr. bco. X Id? gr.

-— 6 — « x < I36 1/2 gr.

Wir Ober -Richter und Stadt-Rathe Eines Königlich. Preuß. Elbingiichen 
Stadt-Gerichts fügen hiemit zu wissen, daß das allhier sub Lit. A. Nro. III. 15 
in der Sturm schon Gasse belegene Wohnhaus, welches dem verstorbenen Weißger
ber Meister Reusch zugehört hat, und welches samt Zubehör überhaupt auf 666 
Rthlr. 60 gr. gewürdigt worden; auf Ansuchen der Hinterbliebenen Erben, in de
nen den i Sten März, den iStcit April und den aosten May 1788. an hiesiger 
Gerichtsstelle Vormittags um 9 Uhr angesetzten Terminen öffentlich den Meistbiethen
den verkauft werden satt. Sämtliche Kauflustige werden demnach aufgefordert sich 
alsdenn einzufinden und ihr Geboth abzugebcn, und zu gewärtigen, chaß im letz
ten Termin solch Grundstück nebst Zubehör dem Meistbiethenden ohnfehlbar zuge
schlagen, und auf die etwanigcn nachherigen höhern Gebothe keine weitere Rück
sicht genommen werden sott. Wobey zur Nachricht dienet, daß die aufgenommene 
Taxe täglich in der Registratur des hiesigen Königlichen Stadt-Gerichts eingcsehen 
werden könne. Elbing, den i8tcn Januar 1788.

König!. Preuß. Stadt-Gericht.
Bey dem Kaufmann Ammelung allhier werden in Kommission 12 Sorten 

Tusch verkauft, welche von Aug. Ludw. Pfannenschmidt in Hannover verfertiget 
sind, durä) ihre Schönheit und Güte sich Kennern empfehlen und in folgenden Far
ben bestehen: schwarz, blau, dunkelviolet, hellviolet, dunkelroth, roth, hell
roth, braun, grün, hellgrün, gelb und weiß. Der Preiß eines solchen Sor
timents ist nach hiesigem Gelde, 7 fl. 15 gr.

In der Tobacks-Fabrik von C. F. Dransfeldt, in Hrn. Zeppels Hause am 
Markt, ist das ProiS - Courant, von allen Sorten seiner Rauch-uud Schnupft 
tobacke unentgeldlich zu haben.

Es sollen die der verstorbenen Raths-Frau Roßkampff zugehörige Häuser, alß 
ein Brauhaus sub Nr. A. I. 258» in der Spierlingsftraße und 3 Hauser in der 

.Pfefferstraße Nr. 932. 933 und 935. aus freier Hand verkauft werden. Kauflu
stige können sich deshalb bey dem Kaufmann Roßkampff melden.


